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Rechtsfragen des Tragens von Uniformen in der  
politischen Öffentlichkeit – eine vergleichende Unter
suchung am Beispiel von Beamten und Soldaten

Jürgen Lorse *

Der Beitrag behandelt die Frage, ob und unter welchen Vor
aussetzungen Beamten und Soldaten die Teilnahme an politi
schen Veranstaltungen in Unform gestattet ist. Veranlasst durch 
den „Fall Claudia Pechstein“ und ihren Auftritt im Rahmen 
einer politischen Veranstaltung in Uniform, wird die dienst
rechtliche Regelungslandschaft bei Beamten im Bereich des 
Bundes und der Länder in ihren historischen Entwicklungslinien 
verglichen. Das verfassungsrechtliche Spannungsverhältnis zwi
schen Art. 5 Abs. 1 Satz 1, Art. 8 und Art. 9 Abs. 3 GG einerseits 
und den hergebrachten Grundsätzen des deutschen Berufs
beamtentums sowie der „Funktionsfähigkeit der Streitkräfte“ 
andererseits wird vermessen und unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse dieser Untersuchung neu justiert.

I. Ausgangslage: Der Fall Claudia Pechstein

Am Samstag, den 17. Juni 2023, hielt die Polizeihauptmeiste
rin Claudia Pechstein, besser bekannt als vielfache Olympia
siegerin im Eisschnelllauf, in Dienstkleidung der Bundespolizei 
einen Vortrag beim CDU – Grundsatzkonvent in Berlin. Erklär
te Zielsetzung dieses von großer publizistischer Aufmerksam
keit begleiteten Konvents war es, dass Parteimitglieder, Vertre
ter der Zivilgesellschaft und der Fachkommission über einen 
neuen Kurs der Partei diskutieren und damit über die Zukunft 
der Union mitbestimmen sollten. Während der Rede der unifor
mierten Polizistin waren in den der ersten Reihe u. a. der Frak
tionsvorsitzende der CDU/CSU im Deutschen Bundestag so
wie ein ehemaliger Bundesinnenminister anwesend. Die Rede 
der Polizistin dauerte sechs Minuten und 38 Sekunden und 
gliederte sich hierbei zeitanteilig (Angaben in Prozent) in fol
gende thematische Impulse: 
(1) Ausführungen zu ehrenamtlichen Engagement im Sport 
sowie Forderungen für verbesserte Rahmenbedingungen des 
Spitzensports (53%), (2) kritische Ausführungen zur aktuellen 
Asylpolitik in Verbindung mit Ängsten bei der Nutzung öffent
licher Verkehrsmittel (25%), (3) kritische Ausführungen zur 
sprachlichen Correctness – Stichwort „GenderSternchen“ und 
„Zigeunerschnitzel“ – (5%) sowie (4) Ausführungen zur Fami
lienpolitik mit einem Plädoyer für die „traditionelle Familie“ 
(17%).
Der Auftritt der uniformierten Beamtin hat im Anschluss eine 
breite mediale Kontroverse ausgelöst und auch politisch unter
schiedliche Reaktionen hervorgerufen. Im Mittelpunkt stand 
hierbei die Frage: „Durfte Claudia Pechstein das?“ 1 Teilweise 
wurde bereits gemutmaßt, Pechsteins Auftritt verstoße „wohl 
gegen Polizeidienstvorschrift“ 2. Diese Diskussion wurde so
dann auch Gegenstand einer intensiven politischen Auseinan
dersetzung, die von der Verteidigung dieses Auftritts in Uniform 
bis zur scharfen Kritik hieran reichte. Der Beitrag bezweckt, 
diese Diskussion zu versachlichen und die dienstrechtliche 
Rechtslage eines Auftritts von Uniformträgern (Beamte und 
Soldaten) bei politischen Veranstaltungen insgesamt darzustel
len.

II. Begriffsklärungen

Nachfolgend werden zunächst einige Grundbegriffe geklärt, 
die die Diskussion bestimmen und deren uneinheitlicher Ge
brauch in der öffentlichen Diskussion Unsicherheiten offenbart.

1. Uniform versus Dienstbekleidung

a) Entwicklung des Terminus „Dienstkleidung“ aus dem 
Uniformbegriff

Polizisten tragen heutzutage entgegen weit verbreiteter Auf
fassung keine Uniform, sondern Dienstkleidung. Der Begriff 
„Uniform“ ist nach geläutertem Verständnis aus völkerrecht
lichen Gründen Soldaten vorbehalten, um ihre Erkennbarkeit 
als Kombattant sicherzustellen 3. Der umgangssprachlich im
mer noch eingebürgerte Gebrauch des Begriffs der „Polizei
uniform“ resultiert historisch aus der Zeit der napoleonischen 
Kriege. Insbesondere in Preußen rekrutierte sich das sogenannte 
„Gendarmeriekorps“ aus ehemaligen Soldaten, die zunächst 
ihre militärischen Uniformen auftrugen, bevor eine einheitliche 
grünblaue Unform als äußeres Erkennungsmerkmal eingeführt 
wurde 4.
Die Dienstkleidung wiederum ist abzugrenzen von der Amts
tracht, die etwa Richter bei Wahrnehmung rechtsprechender 
Aufgaben tragen sowie von der Schutz oder Berufskleidung, 
die dem körperlichen Eigenschutz von Beamten dient 5. Eine 
Legaldefinition der Dienstkleidung existiert nicht. Auch der 
TVöD/VKA enthält zur Frage der Dienstkleidung keine Rege
lungen 6. Soweit der Begriff eher beiläufig gesetzlich verwendet 
wird, wird die Kenntnis seines Inhalts ganz offenbar vorausge
setzt 7. Erst auf der Ebene von Verwaltungsvorschriften findet 
sich vereinzelt eine Legaldefinition, etwa im Land Berlin: 
„Dienstkleidung sind alle Kleidungsstücke und Ausrüstungs
gegenstände, die von Landesbeamtinnen und Landesbeamten, 
die zum Tragen von Dienstkleidung verpflichtet sind (Dienst

 *)  Der Beitrag gibt ausschließlich die persönliche Auffassung des Ver
fassers wieder und ist nicht in dienstlicher Funktion verfasst.
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